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Rechtsprechung 
 
 
Nachprüfung: 

Zulässigkeit von Vertragsänderungen bei Konzessionen 
EuGH, Urteil vom 29.04.2025, Rs.: C-452/23 
 
Ein Anbieter von Schnellladeinfrastruktur 
(A) wandte sich gegen die Erweiterung be-
stehender Autobahnkonzessionen um die 
Errichtung und den Betrieb von Schnellla-
destationen. Die ursprünglichen Konzessio-
nen waren in den 1990er Jahren vom Bund 
im Wege der In-House-Vergabe an eine da-
mals noch bundeseigene Gesellschaft ver-
geben und nach deren Privatisierung fortge-
führt worden. A beanstandete, dass diese 
Erweiterung ohne europaweite Neuaus-
schreibung erfolgt war. A beantragte ein 
Nachprüfungsverfahren, welches von der 
VK Bund zurückgewiesen wurde. Dagegen 
legte A sofortige Beschwerde vor dem OLG 
ein. Die Sache wurde dem EuGH zur Vor-
abentscheidung vorgelegt.

Der EuGH stellte klar, dass eine nachträgli-
che Änderung eines Konzessionsvertrages 
auch dann zulässig sein kann, wenn der 
Vertrag ursprünglich im In-House-Verhält-
nis abgeschlossen wurde, dieses In-House-
Verhältnis aber später beendet wurde. Vo-
raussetzung sei, dass die Änderung durch 
unvorhersehbare Umstände veranlasst 
wurde, den Gesamtcharakter des Vertrags 
nicht verändert und den wirtschaftlichen 
Schwellenwert (max. 50 % des ursprüngli-
chen Vertragswerts) nicht überschreitet. 
Diese Voraussetzungen müssen nun vom 
OLG überprüft werden. Auch müsse die ur-
sprüngliche Vergabe nicht mehr überprüft 
werden, wenn nationale Anfechtungsfristen 
abgelaufen sind.
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Nachprüfung: 

Bietungsfaktor bei der Wertung unzulässig 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.04.2025, Az.: Verg 35/24

Eine öffentliche Auftraggeberin (A) schrieb 
europaweit Bauleistungen für den Neubau 
von Wohngebäuden aus. In den Vergabe-
unterlagen waren zwei Unterkriterien formu-
liert, die jeweils einen vom Bieter frei wähl-
baren „Bietungsfaktor“ zwischen 0 und 1 
enthielten. Die erzielten Punkte sollten an-
schließend mit diesem Faktor multipliziert 
werden, um Bietern zu ermöglichen, ihr Ri-
siko bezüglich der Vertragserfüllung selbst 
abzuschätzen und mögliche Nachforderun-
gen zu berücksichtigen. Ein Bieter (B) 
wandte sich in einem Nachprüfungsverfah-
ren erfolglos gegen diese Vorgabe. An-
schließend reichte B sofortige Beschwerde 
beim OLG ein.

Mit Erfolg! Das OLG begründete seine Ent-
scheidung damit, dass der Bietungsfaktor 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz § 
97 Abs. 2 GWB verstößt. Der Faktor führt zu 
unterschiedlichen Gewichtungen bei ver-
gleichbaren Angeboten und verletzt damit 
die Transparenz und Gleichbehandlung. 
Des Weiteren sei es unzulässig, dass Bieter 
durch einen frei wählbaren Faktor die Be-
wertung ihrer Angebote selbst beeinflussen. 
Die Wertungsmaßstäbe sind ausschließlich 
vom Auftraggeber vorzugeben. Zudem darf 
der A sich nicht auf selbstdeklarierte Risiko-
angaben der Bieter verlassen, sondern 
muss eigene Aufklärungspflichten wahrneh-
men, wenn Zweifel an der Leistungsfähig-
keit bestehen.

  
 
 
 
 
Nachprüfung: 

Schadensersatz bei Bieterpflichtverstößen  
OLG Naumburg, Beschluss vom 17.01.2025, Az.: 6 U 1/24

Ein öffentlicher Auftraggeber (A) schrieb 
Abfallentsorgungsleistungen aus. Aufgrund 
von Anhaltspunkten, dass ein Bieter (B) 
sein Angebot unter Kenntnis der Kalkulati-
onsgrundlagen eines Mitbewerbers erstellt 
hatte, wurde das Angebot ausgeschlossen. 
B stellte einen Nachprüfungsantrag. Dieser 
wurde von der VK zurückgewiesen. Zwi-
schenzeitlich hatte A wegen des während 
der Nachprüfung geltenden Zuschlagsver-
botes Interimsverträge zur Sicherstellung 
der Abfallentsorgung abgeschlossen. Nach 
dem Nachprüfungsverfahren machte A er-
folgreich Ansprüche gegen B auf den Ersatz 
diverser Schäden geltend, u.a. der im Inte-
rimszeitraum bei der Abfallentsorgung ent-
standenen Mehrkosten. B ging in Berufung.

Ohne Erfolg! Das OLG entschied, dass ein 
Bieter, der gegen das Gebot des geheimen 
Wettbewerbes verstößt, indem er sein An-
gebot in Kenntnis der Kalkulation eines Mit-
bewerbers erstellt und dessen Preisansätze 
systematisch unterbietet, gegen die Rück-
sichtnahmepflicht des § 241 Abs. 2 BGB 
verstößt. Ein solcher Verstoß kann einen 
Schadensersatzanspruch des öffentlichen 
Auftraggebers begründen. Der Schadens-
ersatzanspruch kann sich sowohl aus § 180 
Abs. 1 GWB als auch aus den allgemeinen 
zivilrechtlichen Vorschriften, insbesondere 
§§ 280 Abs. 1 und 3, 282, 241 Abs. 2, 311 
Abs. 2 BGB, ergeben. 
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Seminarangebote 
 

Die Kanzlei veranstaltet Fachseminare zu allen Schwerpunktbereichen unserer juristischen 
Beratungstätigkeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
InhouseSchulungen als Präsenzveranstaltung in Ihren Räumlichkeiten oder als Online-
Schulung zu buchen. Kontaktieren Sie uns unter info@kanzlei-schenderlein.de 
  
 

Sicherung des Honoraranspruchs in der Krise des Bauherrn 
Angebot einer Online-Schulung 

Architekten und Ingenieure stehen den an-
spruchssichernden Instrumenten, wie der 
Sicherungshypothek (§ 650e BGB) oder der 
Bürgschaft (§ 650f BGB) eher skeptisch ge-
genüber, will man es sich mit dem Bauherrn 
oder langjährigen Vertragspartner nicht ver-
scherzen. Was in Zeiten niedriger Bauzin-
sen und großer Nachfrage durchaus seine 
Berechtigung hatte, da sich am Horizont 
schon das Folgeprojekt abzeichnete, ver-
liert bei schwächelnder Baukonjunktur und 
stockender Projektabwicklung an Bedeu-
tung. Planer und Bauüberwacher müssen 
ihre Sicherungsrechte heute mehr denn je 
kennen und darauf vorbereitet sein, bei 
Zahlungsschwierigkeiten des Auftragge-
bers ihr Honorar zu schützen. Das gilt nicht 
nur für erbrachte Leistungen, sondern auch 

für die Vergütung für nicht erbrachte Leis-
tungen. Die Online-Schulung zeigt anhand 
praktischer Beispiele auf, unter welchen Vo-
raussetzungen und mit welcher Strategie 
die Anspruchssicherung effektiv durchge-
setzt werden kann. Zudem werden Details, 
wie z. B. die notwendige Informationsbe-
schaffung (Grundbuchamt, Handelsregister 
usw.) oder konkrete Formulierungsvor-
schläge, vorgestellt.  
 
Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an 
Architekten und Ingenieure, aber auch an 
private und öffentliche Bauherren, Bauträ-
ger und Bauunternehmen. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter: 
www.kanzlei-schenderlein.de

  

 

Rechtssichere Gestaltung städtebaulicher Verträge 
Angebot einer Online-Schulung 
  

Aufgrund zunehmender Finanzknappheit 
der öffentlichen Kassen gewinnen städte-
bauliche Verträge als Handlungsinstrument 
von Kommunen und Zweckverbänden zu-
sehends an Bedeutung. Sie eröffnen die 
Möglichkeit, etwa Fragen der Erschließung, 
der Bodenordnung sowie der Finanzierung 
und Abrechnung öffentlicher Einrichtungen 
und Anlagen „auf Augenhöhe“ konsensual 
und damit konfliktarm zu regeln. Ergeben 
sich allerdings Probleme bei der Umset-
zung oder erbringt ein Vorhabenträger 
seine Leistungen nicht ordnungsgemäß, ist 
guter Rat oft teuer. Das Seminar geht auf 
die typischen Fallstricke ein und zeigt an-

hand von Beispielen aus der täglichen Pra-
xis Gestaltungsmöglichkeiten zur Risikomi-
nimierung auf.  
Schwerpunkte des Seminars sind:  
• Aufbau und Inhalt von städtebaulichen 

Verträgen 
• Typische Vertragsklauseln, Kerninhalte 

und Grenzen 
• Städtebauliche Verträge und interkom-

munale Zusammenarbeit 
 

Das Seminar richtet sich an Bürgermeister, 
Geschäftsleiter von Zweckverbänden und 
leitende Angestellte in der öffentlichen Ver-
waltung. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: www.kanzlei-schenderlein.de
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Zur Anmeldung für den kostenfreien E-Mail-Versand unserer Newsletter mit aktueller Recht-
sprechung im Verwaltungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Mietrecht und Arbeitsrecht nutzen 
Sie bitte unsere Homepage www.kanzlei-schenderlein.de Sie können den Bezug jederzeit 
ohne Angabe von Gründen hier formlos abbestellen. 
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